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M 02.08 Bundeswappen 

 

Der Adler ist das Wappentier der Bundesrepublik 
Deutschland. Seine Geschichte als Wahrzeichen ist jedoch 
weitaus älter, sie reicht bis in die Anfänge der 
menschlichen Kultur zurück. Als Symbol der Sonne, der 
Lebenskraft, der obersten Gottheit wurde der Adler schon 
in den orientalischen Hochkulturen, in der Antike bei den 
Griechen und bei den Germanen verehrt. Auch bei den 
Römern symbolisierte er den höchsten Gott, später auch 
den Kaiser. Von dort und über seine religiöse Bedeutung 
im Christentum fand er seinen Weg in die mittelalterliche 
Kaiser- und Reichssymbolik.  
 
Seine Ursprünge auf deutschem Boden hat der 
"Reichsadler" wohl schon bei Karl dem Großen gehabt. 
Um 1200 war der schwarze Adler auf goldenem Grund 
allgemein als Reichswappen anerkannt; seit dem 15. 
Jahrhundert war als Kaisersymbol der doppelköpfige Adler 

gebräuchlich, der im 19. Jahrhundert auch zum Wappen Österreichs und in der 1848er 
Revolution zum Reichswappen des Paulskirchenparlaments wurde. Auch im Kaiserreich 
(1871-1918) und in der Weimarer Republik (1918-1933) hielt man, wenngleich mit 
unterschiedlichem Symbolgehalt und in jeweils veränderter Gestaltung, an dem Adler 
fest.  
 
In bewusster Anknüpfung an das demokratische Vermächtnis der Weimarer Republik 
übernahm die Bundesrepublik Deutschland deren Adlersymbol in ihr Staatswappen. Der 
Entwurf stammt von Tobias Schwab aus dem Jahr 1926. Bundespräsident Prof. Dr. 
Theodor Heuss führte es durch "Bekanntmachung betreffend das Bundeswappen und den 
Bundesadler vom 20. Januar 1950" offiziell wieder ein. In dieser Bekanntmachung 
werden Bundeswappen und Bundesadler (nur) beschrieben. Auch der Text zur 
Beschreibung wurde in leicht veränderter Form von der Weimarer Republik übernommen 
(das Wort "Reich" wurde durch "Bund" ersetzt).  
 
Amtliche Darstellungen des Bundesadlers finden sich nicht nur im Bundeswappen, 
sondern auch auf der Bundesdienstflagge, der Standarte des Bundespräsidenten und in 
Dienstsiegeln wieder, die auf unterschiedliche Künstler der Weimarer Zeit zurückgehen, 
und die sich vorwiegend in der Ausrichtung der Flügel unterscheiden. Neben den 
amtlichen Darstellungen ist eine künstlerische Ausgestaltung des Bundesadlers zulässig, 
wie sie auf Münzen, Briefmarken oder in Briefköpfen von Bundesbehörden Eingang 
gefunden hat.  
 
Die DDR gab sich 1955 per Gesetz ein eigenes Staatswappen und bestätigte es 1968 in 
ihrer zweiten Verfassung: "...Hammer und Zirkel, umgeben von einem Ährenkranz, der 
im unteren Teil von einem schwarzrotgoldenen Band umschlungen ist." Nach dem 
offiziellen Verfassungskommentar sollte dies "das Bündnis der Arbeiterklasse, der 
Genossenschaftsbauern und der Intelligenz" symbolisieren. Seit 1959 fügte sie dieses 
Wappen in ihre Flagge ein, um auch dadurch ihre Eigenstaatlichkeit gegenüber der 
Bundesrepublik zu betonen.  
 
Seit dem Beitritt der DDR 1990 ist das Bundeswappen der alten Bundesrepublik 
Deutschland das staatliche Symbol des wiedervereinten Deutschlands. 
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Aus: Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Protokoll 1 – Bundeswappen, 
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Standardartikel/DE/Ministerium/Protokoll/bundesw
appen.html?nn=109812  
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